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Mitteilungen aus den GR-Sitzungen vom Juni 2026 
 
 
An seinen Sitzungen vom 3. und 17. Juni 2026 hat der Gemeinderat unter anderem folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO) 
Der Gemeinderat hat an seinen beiden Sitzungen im Juni 2026 die revidierte BZO erneut bespro-
chen, genehmigt und zuhanden der zweiten Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung 
(ARE) des Kantons Zürich verabschiedet. 
 
Legislaturziele 2022–2026 – Reporting zum Ende der Legislatur 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 17. Juni 2026 erneut positiv und zustimmend zur 
Kenntnis genommen, inwieweit die 12 Legislaturziele für die Amtsdauer 2022–2026 erreicht wor-
den sind. Dabei haben sich im Vergleich zum letzten Reporting, welches im Newsletter 
«Rüschlikon kompakt», Ausgabe 1/26, publiziert worden ist, keine wesentlichen Änderungen er-
geben. 42 Massnahmen konnten umgesetzt werden; sieben werden in die neue Amtsperiode 
übernommen und eine Massnahme ist abgeschlossen, konnte aber nicht umgesetzt werden. Der 
Gemeinderat bedankt sich bei allen Beteiligten, insbesondere auch bei den involvierten Verwal-
tungsmitarbeitenden, für die wertvolle Mitarbeit. Der Gemeinderat wird in neuer Besetzung an 
seiner Klausurtagung Ende August 2026 über die Legislaturziele 2026–2030 beraten. 
 
Sommeröffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
Die Gemeinde Rüschlikon bietet der Bevölkerung ein breites Dienstleistungsangebot mit kunden-
freundlichen Öffnungszeiten an. Die Auswertung der Kundenfrequenzen zeigt, dass die Nach-
frage in den Monaten Juli und August spürbar geringer ist als in den übrigen Monaten. Gleichzei-
tig beziehen viele Mitarbeitende während der Sommerferien ihren Urlaub, was die personellen 
Ressourcen zusätzlich beansprucht. Insbesondere in den Randzeiten stehen dem Aufwand für 
die Schalterbesetzung nur wenige Kundenkontakte gegenüber. Mit der Einführung von Sommer-
öffnungszeiten können die vorhandenen Ressourcen bedarfsgerecht eingesetzt und die Mit-
arbeitenden während der Ferienzeit entlastet werden, ohne die Servicequalität für die Bevölke-
rung wesentlich einzuschränken. Die Anpassung trägt damit zu einem effizienten und wirt-
schaftlichen Verwaltungsbetrieb bei.  
Der Gemeinderat genehmigte daher die folgenden Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung für 
die Monate Juli und August 2026: 
- Montag bis Donnerstag: 08:30 – 11:30 Uhr 
- Freitag: 07:30 – 13:00 Uhr 
- Nachmittags bleiben die Schalter geschlossen. 
 
Wie bisher besteht die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren. Die Erreichbarkeit per 
E-Mail und Telefon bleibt weiterhin gewährleistet. 
 
Die Sommeröffnungszeiten werden jährlich evaluiert, insbesondere im Hinblick auf Besuchsfre-
quenzen, Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie Auswirkungen auf interne Abläufe. 
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Verabschiedung der Elektromobilitätsstrategie und Auftrag zur Realisierung 
Für die Legislatur 2022–2026 hat sich der Gemeinderat die Prüfung von Ladestationen an den 
dafür geeigneten Stellen in der Gemeinde vorgenommen. In einem ersten Schritt hat der Ge-
meinderat in seinem Beschluss vom 8. April 2026 die Elektromobilitätsstrategie der Gemeinde 
Rüschlikon als Grundlage für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Zudem wurde beschlossen, dass der im Jahr 2026 budgetierte Betrag für 
den Bau und die Installation der ersten drei Ladestationen, ausgewogen in der Gemeinde verteilt, 
verwendet werden soll. In einer zweiten Etappe, verteilt auf die Jahre 2027 und 2028, sollen die 
weiteren Standorte realisiert werden. Der Gemeinderat bewilligte dafür einen Rahmenkredit von 
Fr. 225'600.00. Die Beträge für den Ausbau in den Jahren 2027 und 2028 werden zeitgerecht in 
das jeweilige Budget aufgenommen. Dabei werden die Erfahrungen aus der Pilotetappe 2026 
berücksichtigt werden können. 
 
Kunstsammlung der Gemeinde Rüschlikon – Ergänzung der Vereinbarung mit der Werner 
Weber-Stiftung 
Die Werner Weber-Stiftung kuratiert gemäss einer Vereinbarung aus dem Jahr 2022 die Kunst-
sammlung der politischen Gemeinde. Die Vereinbarung wurde nun mit einem Absatz ergänzt, 
wonach die Stiftung auf Antrag des Kurators bzw. der Kuratorin und mit Zustimmung der Kultur-
kommission auch Bilder und Objekte verkaufen darf. Der Kernbestand an Bildern und Objekten 
des betreffenden Künstlers bzw. der Künstlerin darf jedoch in der künstlerischen Aussage quali-
tativ nicht geschmälert werden. Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass vom Verkaufsrecht 
mit Fingerspitzengefühl Gebrauch gemacht werden wird und stimmte der Ergänzung der Verein-
barung zu. 
 
Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg-Langnau (TRKL) und Was-
serverteilanlage Kopfholz – Jahresrechnung 2025 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2025 genehmigt. Diese schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von rund Fr. 1.04 Mio. zulasten der Gemeinden ab. Der Anteil der Gemeinde 
Rüschlikon beträgt rund Fr. 197'000.00. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf rund 
Fr. 573'000.00. 
 
 
 
Nächste GR-Sitzungen 
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am 1. Juli 2026 und eventuell am 9. Juli 2026 (Re-
servesitzung) statt. Die erste Sitzung nach den Sommerferien wird am 26. August 2026 
durchgeführt. 
 
 
Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung wünschen den Rüschliker Einwohnenden eine 
schöne Sommerzeit! 
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